TIP DES MONATS 6
Überführung gefährdet Neuwageneigenschaft nicht

Eine Überführungsfahrt mit einem noch nicht zugelassenen Neuwagen stellt nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart keine Inbetriebnahme zu Verkehrszwecken dar.

Ein Händler hatte das vom Kunden bestellte Modell mit rotem Kennzeichen auf eigener Achse überführt. Der Kunde verweigerte die Abnahme des Wagens, da der Tachometer durch diese Überführungsfahrt bereits 452 km anzeigte.

Das erkennende Gericht hielt den Käufer dennoch zur Abnahme des von ihm bestellten Wagens verpflichtet. Das Auto habe keineswegs seine Neuwageneigenschaft verloren, da es bis zum Zeitpunkt der Übergabe nicht als offizielles Verkehrsmittel eingesetzt worden sei. Bei heute durchschnittlich erzielten Gesamtlaufleistungen bei Fahrzeugen von rund 200.000 km sei eine Grenze für die Überführungsfahrt und damit zur Inbetriebnahme erst bei ca. 1.000 km zu ziehen.

( Oberlandesgericht Stuttgart, Aktenzeichen 4 U 53/00 )

